
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Jugendhilfeplanung; Umsetzung der Empfehlungen 
hier: Empfehlung 7 des 5. Berichtes: Auswertung Soziale Gruppenarbeit 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 25.11.2002 wurde die Verwaltung des Jugend-
amtes beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in dem geprüft wird, ob die im Landkreis Rotenburg 
vorhandenen Angebote der sozialen Gruppenarbeit dem erforderlichen und voraussichtlich wei-
ter zunehmenden Bedarf entsprechen. 
 
Die im Jahr 2003 durchgeführten Hilfen der sozialen Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) wurden sta-
tistisch erfasst. Die Auswertung wird in der Sitzung vorgestellt. 
 
Als Ergebnis ist festzuhalten: 
Alle im Jahr 2003 in den Hilfekonferenzen beschlossenen Hilfen nach § 29 SGB VIII wurden 
umgesetzt. Es ist zu erwarten, dass diese Hilfen zukünftig auch bei steigenden Fallzahlen um-
gesetzt werden können. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Auswertung der Hilfen nach § 29 SGB VIII ergibt, dass aktuell kein 
Handlungsbedarf besteht. 

 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Körner 
 

 

Besch l ussvor lage  
Jugendamt  

Tagesordnungspunkt: 7.4 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2001-06/0809 

Status:         öffentlich 

Datum:     25.07.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

11.05.2004 Jugendhilfeausschuss    
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